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1. Instanz

Aktenzeichen S 4 U 286/98
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2. Instanz

Aktenzeichen L 2 U 36/00
Datum 09.05.2001

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Regensburg vom
19.01.2000 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die Parteien streiten um die Feststellung der Folgen eines Arbeitsunfalls und dessen
EntschÃ¤digung durch Verletztenrente.

Der KlÃ¤ger war als selbststÃ¤ndiger Fuhrunternehmer bei der Beklagten
versichert. Am 07.05.1996 begab er sich zu dem Chirurgen Dr.F. , H. , und gab nach
dessen H-Arztbericht vom selben Tage an, er sei vor einem BÃ¼rogebÃ¤ude
ausgerutscht und dabei auf die linke Schulter gefallen. Der Arzt konnte nach seinem
Bericht keine Ã¤uÃ�eren Verletzungszeichen feststellen. Die aktive Beweglichkeit
des linken Schultergelenkes sei nahezu aufgehoben gewesen. Er diagnostizierte
eine Contusion des linken Schultergelenkes und Ã¤uÃ�erte den Verdacht auf
Rotatorenmanschetten-Beteiligung. Der KlÃ¤ger war in der Folgezeit nicht
arbeitsunfÃ¤hig. Nach einem Bericht des Prof.Dr.N. , Krankenhaus der
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Barmherzigen BrÃ¼der R. , vom 28.11.1996 hatte sich der KlÃ¤ger am Vortag
vorgestellt und es war eine Ruptur der Supraspinatus- und Infraspinatussehne nach
Contusion des linken Schultergelenkes festgestellt worden. RÃ¶ntgenologisch seien
geringe degenerative VerÃ¤nderungen der Schulter feststellbar gewesen, diese
hÃ¤tten jedoch das altersentsprechende MaÃ� nicht wesentlich Ã¼berschritten. Der
Patient sei weiterhin arbeitsfÃ¤hig, die MdE betrage rund 20 v.H.

Die Beklagte holte ein Gutachten des Chirurgen Prof.Dr.B. , R. , vom 14.04.1997 ein.
Der SachverstÃ¤ndige stellte sowohl anhand der Akten als auch anhand der
Angaben des KlÃ¤gers anlÃ¤sslich der Untersuchung fest, dieser sei ausgerutscht
und dabei direkt auf die linke Schulter gefallen. Zusammenfassend fÃ¼hrte er aus,
ein direkter Sturz auf die Schulter sei entsprechend der durchgesehenen Literatur
kein geeigneter Hergang, um eine LÃ¤sion einer gesunden Rotatorenmanschette
hervorzurufen. Die Rotatorenmanschetten unterlÃ¤gen jenseits des 30.
Lebensjahres erfahrungsgemÃ¤Ã� in hohem MaÃ�e der Degeneration, die im
Allgemeinen zunÃ¤chst stumm bleibe bis zu einem entsprechenden Unfallereignis,
wie es im vorliegendem Fall beschrieben sei. Daraus resultiere aber auch die
Tatsache, dass somit beim Riss der degenerierten Rotatorenmanschette eine
Verschlimmerung eines anlagebedingten Leidens nicht anzunehmen sei. ErwÃ¤hnt
werden mÃ¼sse auch die Tatsache, dass bereits auf den unmittelbar nach dem
Unfall angefertigten RÃ¶ntgenaufnahmen diskrete degenerative VerÃ¤nderungen
am distalen Glenoid sichtbar gewesen seien. Auf diesen Aufnahmen sei auch der
Humeruskopf etwas hÃ¶her getreten. Insgesamt sei davon auszugehen, dass bei
dem zum Zeitpunkt des Unfallereignisses bereits 56 Jahre alten Patienten die
Ã¼blichen altersentsprechenden Degenerationen im Bereich des linken
Schultergelenks vorgelegen hÃ¤tten. Diese seien nach dem Unfallereignis zwar
plÃ¶tzlich subjektiv und klinisch in Erscheinung getreten, seien aber natÃ¼rlich
nicht als Unfallfolge zu werten.

Mit Bescheid vom 12.05.1997 lehnte die Beklagte die Zahlung einer Rente ab, da
der Arbeitsunfall eine Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit in rentenberechtigendem
Grade Ã¼ber die 13. Woche hinaus nicht hinterlassen habe.

Der KlÃ¤ger legte hiergegen Widerspruch ein und fÃ¼hrte aus, er habe auf
Befragen des SachverstÃ¤ndigens Ã¼ber die Art des Hinfallens auf den Arm bzw.
die Schulter geantwortet, er wisse es jetzt nicht genau. Auf die Frage, ob der Arm
verletzt gewesen sei, habe er gesagt, er glaube nicht. Nachdem er seiner Frau den
ganzen Ablauf der Untersuchung erzÃ¤hlt habe, habe diese ihn darauf hingewiesen,
dass er am Unfalltag mit einem verletzten Arm nach Hause gekommen sei. Nun
habe er sich auch wieder erinnert, dass ihn Dr.F. direkt nach dem Unfall im
Krankenhaus Hemau gefragt habe, ob er seinen Arm Ã¤rztlich versorgen solle. Er
habe geantwortet, dass er den Arm selbst einbinden und versorgen werde. Es sei
also sicher, dass durch den Sturz der Arm verletzt worden sei. Der Bescheid sei also
absolut unrichtig. groÃ�er Bedeutung. Dass er direkt auf die Schulter gefallen sei,
entspreche nicht den Tatsachen, denn durch seine Verletzungen am Arm sei es
doch sehr wahrscheinlich, dass er zunÃ¤chst den Sturz mit dem Arm habe anfangen
wollen und ihm dies nicht gelungen sei und er anschlieÃ�end auf die Schulter
gefallen sei.
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Auf Befragen der Beklagten teilte Dr.F. dann mit, dass der Unfallhergang in seinem
Bericht sicherlich vereinfacht dargestellt worden sei. Er erinnere sich jedoch sicher
an die Tatsache, die auch nachtrÃ¤glich vom KlÃ¤ger angegeben worden sei,
nÃ¤mlich dass auch primÃ¤r Ã¼ber Schmerzen am linken Ellenbogen geklagt
worden sei, hier habe sich eine leichte diffuse Schwellung ohne
BeweglichkeitseinschrÃ¤nkung und ohne Ã¤uÃ�ere Verletzungszeichen gefunden.
In Anbetracht der Schwere der Verletzung im Bereich des linken Schultergelenkes
sei dies jedoch als Bagatelle angesehen und im Bericht nicht erwÃ¤hnt worden,
zumal auch keine rÃ¶ntgenologische AbklÃ¤rung diesbezÃ¼glich fÃ¼r nÃ¶tig
gehalten worden sei. Beziehe man dies jedoch in die Gesamtbeurteilung mitein, so
mÃ¼sse davon ausgegangen werden, dass der KlÃ¤ger nicht direkt auf die linke
Schulter gefallen sei, sondern, was ja normalerweise auch geschehe, versucht habe,
sich abzustÃ¼tzen bzw. den Sturz abzufangen, also im Sinne der indirekten
Gewalteinwirkung auf die linke Schulter. Hierzu nahm Prof.Dr.B. mit Schreiben vom
10.09.1997 dahingehend Stellung, der KlÃ¤ger habe auf mehrmaliges Befragen
einen direkten Sturz auf die linke Schulter angegeben. Auch aus der
nachtrÃ¤glichen Stellungnahme des behandelnden Hausarztes werde ein
geeigneter Unfallmechanismus, welcher eine Rotatorenmanschetten-Ruptur
bedingen kÃ¶nne, nicht ersichtlich.

Die Beklagte holte hierauf ein weiteres Gutachten von dem Chirurgen Dr.S. , Z. ,
vom 22.01.1998 ein. Der SachverstÃ¤ndige nahm auf Grund der nachtrÃ¤glichen
Angaben des Dr.F. und des KlÃ¤gers an, dass dieser sich mit dem linken Arm
abgestÃ¼tzt habe und es dadurch zu einer anzunehmenden Stauchung des
Oberarmkopfes unter das Schulterdach gekommen sei. Nach einer Darstellung des
wissenschaftlichen Streitstandes kam er zu dem Ergebnis, dass nur dann eine
unfallbedingte Einwirkung auf die Rotatorenmanschette fÃ¼r wahrscheinlich zu
halten sei, wenn ein Ereignis, dessen Richtung und IntensitÃ¤t als erheblich
einzustufen sei, mit sofortigen schwerwiegenden Hinweisen auf eine frische
Verletzung eine erhebliche FunktionsstÃ¶rung hervorrufe. Eine Bezugnahme auf die
vorÃ¼bergehende oder dauernde Verschlimmerung eines vorbestehenden Leidens
sei nur dann mÃ¶glich, wenn der Rotatorenmanschetten-Schaden bereits vor dem
Unfall klinisch manifest gewesen sei. Hierzu sei noch anzumerken, dass bei einer
derartigen Forderung das einwirkende Ereignis jedoch dann als geeignet angesehen
werden mÃ¼sse, auch eine nichtvorgeschÃ¤digte Struktur entsprechend zu
schÃ¤digen. Unter BerÃ¼cksichtigung einer direkten Prellung der linken Schulter
bzw. zusÃ¤tzlich einer axialen Stauchung des Oberarmkopfes unter die Pfanne
kÃ¶nne das Unfallereignis als nicht adÃ¤quat angesehen werden, zu einer
strukturellen SchÃ¤digung der Rotatorenmanschette gefÃ¼hrt zu haben. Auch die
hierfÃ¼r erforderlichen Erstbefunde seien weder im H-Arztbericht noch im weiteren
Verlauf beschrieben. Der Hinweis des Versicherten auf die Schwellung des linken
Ellenbogengelenkes sei durchaus nachvollziehbar, als es im Rahmen des Nach-
hinten-Ã�berfallens und einem AbstÃ¼tzen im Augenblick des Sturzes mit dem
Ellenbogengelenk hier zu einer Prellung gekommen sei. Der im
Kernspintomogramm festgestellte Befund vom Krankenhaus der Barmherzigen
BrÃ¼der sei Folge eines schicksalhaft ablaufenden VerschleiÃ�zustandes, der sich
jetzt auf den am Begutachtungstage angefertigten RÃ¶ntgenaufnahmen darstelle.
Da das Unfallereignis nicht als adÃ¤quat fÃ¼r eine strukturelle SchÃ¤digung der
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Rotatorenmanschette anzusehen sei, kÃ¶nne auch nicht geschlussfolgert werden,
dass durch das Ereignis eine richtunggebende Verschlimmerung eines
vorbestehenden Leidens eingetreten sei.

Mit Widerspruchsbescheid vom 28.07.1998 wies die Beklagte den Widerspruch als
unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck.

Im Klageverfahren hat der KlÃ¤ger die Anerkennung der Ruptur der
Rotatorenmanschette als Unfallfolge und die GewÃ¤hrung einer Verletztenrente
nach einer MdE um mindestens 30 % ab der 13. Woche nach dem Unfall beantragt.

Das Sozialgericht hat Beweis erhoben, zunÃ¤chst durch Einholung eines Gutachtens
von dem OrthopÃ¤den Dr.H. , R. , vom 21.12.1998. Der SachverstÃ¤ndige fÃ¼hrt
aus, den ergÃ¤nzenden AusfÃ¼hrungen des Dr.F. zum Ereignisablauf dÃ¼rfe man
mit kritischer ZurÃ¼ckhaltung entgegentreten. Angesichts primÃ¤r gesicherter
Befunde seien sie widersprÃ¼chlich und hÃ¤tten erwarten lassen, dass eine
Verletzung dann am Ellenbogen, nicht am Schultergelenk selbst vorgelegen hÃ¤tte.
Mechanismen, die zu einer SchÃ¤digung der Rotatorenmanschette fÃ¼hren
kÃ¶nnten, seien die unphysiologische Belastung auf Zug und die Verrenkung. Eine
Beteiligung durch andere Mechanismen, z. B. Prellung und Stauchung, lasse sich
hingegen nicht wahrscheinlich machen, an derartigen Mechanismen sei ohne
Nachweis einer knÃ¶chernen SchÃ¤digung die Rotatorenmanschette nicht beteiligt.
Die kernspintomografisch gesicherten VerÃ¤nderungen im Bereich der
Rotatorenmanschette am linken Schultergelenk sprÃ¤chen zunÃ¤chst einmal nur
dafÃ¼r, dass von einer minderbelastbaren Struktur zum Ereigniszeitpunkt
auszugehen sei, eine isolierte VerÃ¤nderung im Bereich der Rotatorenmanschette
spreche nicht fÃ¼r deren traumatische Genese. Gegen die frische traumatische
SchÃ¤digung spreche auch der Umstand, dass ein KnochenmarksÃ¶dem auf den
Ã¼berlassenen Kernspintomografien nicht zu sehen sei, bei einer frischen
traumatischen SchÃ¤digung der Rotatorenmanschette sei dies aber sehr
wahrscheinlich. Es sei also vom Zusammenhang der geÃ¤uÃ�erten Beschwerden
und FunktionseinbuÃ�en mit dem Unfall nicht auszugehen. Annehmen lasse sich als
kurz einwirkende Noxe die Schultergelenksprellung, die lediglich als AuslÃ¶ser fÃ¼r
den weiteren Verlauf und die Diagnose der gesicherten VerÃ¤nderungen anzusehen
sei.

Das Sozialgericht hat auf Antrag des KlÃ¤gers nach Â§ 109 SGG ein Gutachten von
dem OrthopÃ¤den Prof.Dr.P. , M. , vom 04.03.1999 eingeholt. Der SachverstÃ¤ndige
kommt zu dem Ergebnis, unter der Voraussetzung, dass die Angaben des KlÃ¤gers
bezÃ¼glich seines Gesundheitszustandes vor dem Unfall nicht angezweifelt
wÃ¼rden, nÃ¤mlich dass die betroffene linke Schulter in vollem Umfang
vollkommen beschwerdefrei und gebrauchsfÃ¤hig gewesen sei, weiter dass seit
dem Unfall die jetzt gefundenen Behinderungen und Beschwerden in
unverminderter Form bestÃ¼nden, sei davon auszugehen, dass der KlÃ¤ger bei
dem Unfall eine Rotatorenmanschetten-Ruptur an der linken Schulter erlitten habe.
Es handle sich um eine Mischform zwischen degenerativen VorschÃ¤den und
traumatischer Einwirkung. Unrichtig sei, dass eine Schulterprellung oder Stauchung
ohne Nachweis einer knÃ¶chernen SchÃ¤digung die Rotatorenmanschette nicht
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schÃ¤digen kÃ¶nnten. Es sei ganz im Gegenteil umgekehrt erwiesene Tatsache,
dass mehr als 95 % aller Rotatorenmanschetten-Rupturen ohne knÃ¶cherne
Beteiligung und zumindest die HÃ¤lfte aller Rotatorenmanschetten-Rupturen durch
Stauchung oder Prellung entstÃ¼nden. Weiter sei unrichtig, dass einerseits die
Rotatorenmanschette durch Ã¤uÃ�ere Gewalteinwirkung geschÃ¤digt werde,
hingegen andere Weichteilstrukturen, die dem Schultergelenk zugerechnet werden,
durch ein derartiges Geschehen unverletzt blieben. Geradezu unverstÃ¤ndlich sei
die Hypothese, dass bei einer frischen traumatischen SchÃ¤digung einer
Rotatorenmanschette auch ein KnochenmarksÃ¶dem nachweisbar sein mÃ¼sse.
Noch realitÃ¤tsferner sei, Ã¼ber die Tatsache hinwegzusehen, dass ein Verletzter
bis zum Unfallereignis vÃ¶llig beschwerdefrei gewesen sei, nach dem Unfall
entsprechende Beschwerden Ã¤uÃ�ere, die persistierten, und hieraus den
RÃ¼ckschluss zu ziehen, dass der Unfall nichts mit dem geklagten Beschwerdebild
zu tun habe. Die beim KlÃ¤ger verliegenden Schmerzen und
BewegungseinschrÃ¤nkungen sowie die Funktionsminderung der linken Schulter
seien zumindest zu 50 % Folgen des erlittenen Unfalls. Die hierdurch bedingte MdE
betrage 30 %.

Das Sozialgericht hat hierzu eine Stellungnahme des Dr.H. vom 22.03.1999
eingeholt, der seine bisherige Argumentation wiederholt hat und zum Gutachten
des Prof.Dr.P. anmerkt, seine AusfÃ¼hrungen illustrierten anschaulich, wie wenig
hier das fÃ¼r die gesetzliche Unfallversicherung geltende Prinzip der wesentlichen
Bedingung Ã¼berhaupt verstanden worden sei.

Mit Urteil vom 19.01.2000 hat das SG die Klage abgewiesen und sich auf den
SachverstÃ¤ndigen Dr.H. gestÃ¼tzt. GegenÃ¼ber der Argumentation des Prof.Dr.P.
hat das SG auch auf die AusfÃ¼hrungen in Schoenberger-Mehrtens-Valentin,
Arbeitsunfall und Berufskrankheit, 6. Auflage S.473 f Bezug genommen.

Mit seiner Berufung verfolgt der KlÃ¤ger sein Begehren weiter und verweist auf das
Gutachten des Prof.Dr.P. und den ergÃ¤nzenden Bericht des Dr.F â�¦ Er hat
zunÃ¤chst die Einholung eines Gutachtens nach Â§ 109 SGG von Prof.Dr.P. , dann
von der Sozialmedizinerin Dr.E. beantragt.

Der Senat hat den KlÃ¤ger mit Schreiben vom 18.07.2000 darauf hingewiesen, dass
eine weitere Beweiserhebung nicht beabsichtigt sei und das Antragsrecht nach Â§
109 SGG als verbraucht angesehen werden kÃ¶nne. Der KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte
hat in der Folge mitgeteilt, dass Dr. E. verstorben sei.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Zum Verfahren beigezogen und Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung waren
die Akte der Beklagten und die Akte des SG Regensburg in dem vorangegangenen
Klageverfahren. Auf ihren Inhalt und das Ergebnis der Beweisaufnahme wird
ergÃ¤nzend Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:
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Die vom KlÃ¤ger form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig; eine
BeschrÃ¤nkung der Berufung nach Â§ 144 SGG besteht nicht.

Die Berufung ist jedoch nicht begrÃ¼ndet, denn der KlÃ¤ger hat keinen Anspruch
auf Feststellung der Rotatorenmanschetten-Ruptur als Unfallfolge und deren
EntschÃ¤digung durch Verletztenrente. Der Arbeitsunfall bildete keine wesentliche
Teilursache fÃ¼r die geltend gemachte GesundheitsstÃ¶rung und rechtfertigte
damit auch nicht deren EntschÃ¤digung.

Die Entscheidung richtet sich auch im Berufungsverfahren nach den Vorschriften
der RVO, weil der Arbeitsunfall vor dem 01.01.1997 geschehen ist.

Die Feststellung nach Â§ 55 Abs.1 Nr.3 SGG, dass eine GesundheitsstÃ¶rung Folge
eines Arbeitsunfalles ist, setzt voraus, dass zwischen beiden ein rechtlich
wesentlicher Zusammenhang im Sinne der in der gesetzlichen Unfallversicherung
geltenden KausalitÃ¤tslehre besteht und richtet sich in FÃ¤llen, in denen das
Unfallereignis in kausaler Konkurrenz mit einer bei dem KlÃ¤ger vorhandenen
Krankheitsanlage den KÃ¶rperschaden herbeigefÃ¼hrt hat, danach, ob das
Unfallereignis eine wesentliche Bedingung fÃ¼r das Entstehen des
KÃ¶rperschadens oder die Krankheitsanlage von hervorragender Bedeutung und
damit die alleinige Ursache war. Das Vorhandensein einer Anlage schlieÃ�t hiernach
allein nicht aus, den KÃ¶rperschaden als durch das Unfallereignis mitverursacht
anzusehen. FÃ¼r den Fall, dass die kausale Bedeutung einer Ã¤uÃ�eren Einwirkung
mit derjenigen einer bereits vorhandenen krankhaften Anlage zu vergleichen und
abzuwÃ¤gen ist, ist darauf abzustellen, ob die Krankheitsanlage so stark und so
leicht ansprechbar war, dass es zur AuslÃ¶sung akuter Erscheinungen keiner
besonderen, in ihrer Art unersetzlichen Ã¤uÃ�eren Einwirkung bedurfte, sondern
dass jedes andere alltÃ¤glich vorkommende Ã¤hnlich gelagerte Ereignis zu
derselben Zeit die Erscheinungen ausgelÃ¶st hÃ¤tte. FÃ¼r diese wertende
GegenÃ¼berstellung mÃ¼ssen die konkurrierenden Ursachen sicher feststehen.
Ebenso wie die betriebsbedingten Ursachen mÃ¼ssen auch die kÃ¶rpereigenen
Ursachen erwiesen sein (BSG-Urteil vom 06.12.1989 Az.: 2 Ru 17/89).

Dass beim KlÃ¤ger ein degenerativer Vorschaden an der Rotatorenmanschette
bestanden hat, ergibt sich aus sÃ¤mtlichen in Verwaltungs- und Klageverfahren
eingeholten SachverstÃ¤ndigengutachten. Dass der Arbeitsunfall selbst keinen
wesentlichen Beitrag zu der weiteren LÃ¤sion der Rotatorenmanschette geleistet
hat, ergibt sich nach Ã�berzeugung des Senats aus den Gutachten des Prof.Dr.B.
und Dr.S. , die auch im Klageverfahren BerÃ¼cksichtigung finden kÃ¶nnen (vgl.
BSG SozR Nr.66 zu Â§ 128 SGG) und aus dem Gutachten des Dr.H â�¦ Hierbei macht
es keinen Unterschied, ob die nachtrÃ¤glich vom KlÃ¤ger und Dr.F. vorgetragene
Verletzung am Ellenbogen tatsÃ¤chlich vorgelegen hat. Die gutachterlichen
Darstellungen und EinschÃ¤tzungen stimmen auch, worauf das SG zutreffend
hingewiesen hat, mit der anerkannten wissenschaftlichen Lehrmeinung Ã¼berein
(vgl. Schoenberger- Mehrtens-Valentin Arbeitsunfall und Berufskrankheit, 6. Auflage
Seite 473 f).

Auch wenn dies fÃ¼r die jeweils vom Arbeitsunfall Betroffenen
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verstÃ¤ndlicherweise schwer einsichtig ist, weil sie gegebenenfalls bis zum
Arbeitsunfall weder von nennenswerten Beschwerden noch von
FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen betroffen waren, kann die Abgrenzung von
wesentlichen und unwesentlichen Teilursachen dazu fÃ¼hren, dass eine mit dem
Arbeitsunfall eingetretene unwesentliche BeeintrÃ¤chtigung zu erheblichen
Beschwerden und FunktionseinschrÃ¤nkungen fÃ¼hrt, und dennoch der
Arbeitsunfall hierfÃ¼r unwesentliche Teilursache war. In diesen FÃ¤llen war der
Arbeitsunfall medizinisch-naturwissenschaftlich ebenso wie im Bewusstsein der
Versicherten Ursache der spÃ¤teren GesundheitsstÃ¶rungen, nicht jedoch im
unfallversicherungsrechtlichen Sinne. Neben dem Nachweis des Vorschadens ist
hierfÃ¼r bei der Beurteilung ein wesentliches Merkmal, ob die Einwirkung durch
den Arbeitsunfall geeignet war, die entsprechende LÃ¤sion herbeizufÃ¼hren.
HierfÃ¼r wiederum ist wesentliches Kriterium, ob und inwieweit die
Unfalleinwirkung nichtvorgeschÃ¤digte Strukturen beeintrÃ¤chtigen kann. Nach
dem Ergebnis der Beweisaufnahme bedeutet dies fÃ¼r den vorliegenden Fall, dass
der Arbeitsunfall mÃ¶glicherweise einen Beitrag zur RotatorenmanschettenlÃ¤sion
geleistet hat, nicht aber einen wesentlichen. Nur ein solcher wÃ¤re jedoch durch die
gesetzliche Unfallversicherung zu entschÃ¤digen. Dem Gutachten des Prof.Dr.P. hat
sich das SG zu Recht nicht angeschlossen. Dieses Gutachten lÃ¤sst, worauf auch
der SachverstÃ¤ndige Dr.H. in seiner Stellungnahme zutreffend hingewiesen hat,
die notwendige Abgrenzung zwischen wesentlichen und unwesentlichen
Teilursachen vermissen. Davon abgesehen enthÃ¤lt es, auÃ�er der hierfÃ¼r nicht
ausreichenden zeitlichen Abfolge, keine Darstellung des
Verletzungszusammenhanges zwischen dem Unfall und den spÃ¤teren
GesundheitsstÃ¶rungen, wie er bei der Beurteilung der
RotatorenmanschettenlÃ¤sion in der gesetzlichen Unfallversicherung zu fordern ist
(vgl. Schoen- berger-Mehrtens-Valentin a.a.O.).

Der Berufung war deshalb nicht stattzugeben.

Die Entscheidung Ã¼ber die Kosten stÃ¼tzt sich auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision nach Â§ 160 Abs. 2 Nrn.1 und 2 SGG
lagen nicht vor.

Erstellt am: 24.11.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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